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Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Unter Bezugnahme auf unsere Stellungnahme vom 11. März 2014 an Herrn 

Landesrat  Mag. Michael Schickhofer bedanken wir uns auch bei Ihnen für die 

Bemühungen um die Flexibilisierung und Verbesserung der Kinderbetreuung in der 

Steiermark.  

Wie bereits in mehreren Gesprächen von uns ausgeführt wurde, ist uns 

insbesondere die zitierte Flexibilisierung ein großes Anliegen. Dazu wird es in der 

Zukunft besonders auch im Interesse der Eltern praxisnahe Regelungen über die 

Bring- und Abholzeiten brauchen, die für die Gemeinden nicht dazu führen, 

Förderungen zu verlieren und so in eine nicht tragbare Kostensituation zu gelangen. 

Ein besonderes Anliegen ist uns auch die klare Trennung von Bildungs- und 

Betreuungszeiten, insbesondere in den Ferien, um das nachgefragte Angebot für 

Eltern und Kinder weiter aufrecht halten bzw. bei Bedarf auch erweitern zu können. 

Im Einzelnen haben wir dazu folgende Punkte an Herrn LR Mag. Schickhofer 

übermittelt:  



 

• Die Trennung von Bildungs- und Betreuungszeiten/Ferien 

 

In der Steiermark gibt es derzeit keine Trennung von Bildungs- und 

Betreuungszeiten, was vor allem in den Ferien zu großen Problemen führt. In der 

Steiermark ist es derzeit notwendig, dass bis zu 7 Kindern immer, egal ob in der 

Ferienzeit oder während des laufenden Kindergartenjahres, eine 

Kindergartenpädagogin anwesend ist, ab 7 Kindern muss überdies noch eine 2. 

Person der Gruppe zur Verfügung stehen.  

 

In anderen Bundesländern gibt es während der Ferienzeit keine Bildungszeiten, 

daher ist es auch nicht erforderlich, dass eine Kindergartenpädagogin anwesend 

ist. Die Bildungszeit sollte geblockt zwischen 8:00 Uhr und 12:00 Uhr festgelegt 

werden. In allen Ferien genügen reine Betreuungszeiten. 

 

Für Randzeiten (zB 7:00 Uhr bis 8:00 Uhr) außerhalb der Bildungszeit ist reine 

Betreuungszeit mit reduzierter Anforderung an die Ausbildung des  Personals 

ausreichend.  

In den Ferien sollte es möglich sein, ausschließlich Betreuungszeiten in der Form 

anzubieten, dass immer nur eine Betreuerin pro Gruppe anwesend ist, was auch 

für die Planung der Urlaube der Kindergartenpädagoginnen bei 

Ganzjahresbetrieb sinnvoll ist.  

 

• Es soll nicht verpflichtend sein, ab dem 7. Kind eine Betreuerin zusätzlich zur 

Pädagogin zur Verfügung zu stellen, sondern erst ab dem 10. Kind. 

 

• Die Betreuung der Kinder in Ganztagseinrichtungen soll am Nachmittag flexibler 

gestaltet werden. Die Kinder sollen wie bisher für 6-, 8- oder 10 h Betreuung im 

Kindergarten angemeldet werden und auch entsprechend der Vorgabe vom Land 

den sozial gestaffelten Elternbeitrag bezahlen. Die Eltern sollen allerdings nach 

vorheriger verbindlicher Bekanntgabe der Termine an max. 3 Wochentagen die 

Kinder früher abholen dürfen. Beispiel: Krankenschwestern und Angestellte im 

Handel arbeiten oft 3 Tage wöchentlich ganztags und benötigen an diesen Tagen 

eine Ganztagsbetreuung, an den anderen Tagen ist eine Halbtagsbetreuung 



ausreichend. Wenn Eltern die Zeit am Nachmittag mit ihren Kindern verbringen 

wollen, sollen sie diese Möglichkeit auch haben und dementsprechend soll das 

Gesetz eine flexiblere Betreuung/bzw. Anwesenheit am Nachmittag ermöglichen.  

 

• Die Nachmittagsbetreuung und die Betreuung zu Randzeiten soll im Kindergarten 

durch Tagesmütter möglich sein, wenn mehr als 4 Kinder anwesend sind, da eine  

Ganztageskindergartengruppe erst ab 10 Kinder möglich ist, zB durch eine zweite 

Tagesmutter. Die Ausnahmeregelung für das 5. Kind sollte auch für Gemeinden 

gelten.  

 

• Die Möglichkeit, während der Ferienzeit leere Kindergartenplätze mit Kindern, die 

bei einer Tagesmutter untergebracht sind, zu besetzen. 

 

• Räumlichkeiten von Kindergärten und Gemeinden sollen bei freier Kapazität 

Tagesmüttern zur Verfügung zu stehen, vor allem für die Betreuung der unter     

3-Jährigen.   

 

• Die Kindergartenförderung muss jedenfalls valorisiert und automatisch jährlich 

angepasst werden (Erhöhung der Förderung für Kinderkrippen, da diese 

personalintensiver sind). 

 

• Das Budget für die Ausbildung von Betreuerinnen ist zu erhöhen. Notwendige 

Ausbildungsansuchen von Betreuerinnen wurden in den letzten Monaten oft 

abgelehnt. 

 

• Die Nutzung von freien Kapazitäten in Kindergärten soll für Volksschüler am 

Nachmittag ermöglicht werden. 

 

• Reduzierung der Kinderanzahl von 10 auf 8 Kinder für die Förderung im Sommer 

 

• Als Forderung an den Bundesgesetzgeber wäre zu formulieren, dass 

SchülerInnen der BAKIP ab der 3. Klasse ein verpflichtendes Praktikum im 

Sommer von 4 Wochen in einer Kinderbetreuungseinrichtung absolvieren sollten.  

 



• Die Weiterbildungskurse der Kindergärtnerinnen sollen in der Ferienzeit bzw. 

nachmittags und nicht während der Kindergartenöffnungszeiten durchgeführt 

werden. 

 

• Es ist zu überlegen, ob es sinnvoll wäre, ähnlich dem Gastschulbeitrag einen 

„Gastkindergartenbeitrag“ einzuführen (wird sehr oft von Gemeinden nachgefragt, 

ob es so etwas gibt). 

 

 

Mit besten Grüßen 
 

FÜR DEN 
GEMEINDEBUND STEIERMARK 

 

 

LAbg. Bgm. Erwin Dirnberger     Mag. Dr. Martin Ozimic 
      Präsident         Landesgeschäftsführer 


